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§ 42 Oö. BauTG 2013 § 42
 Oö. BauTG 2013 - Oö. Bautechnikgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.03.2025

Nebengebäude dürfen die Bebauung des Bauplatzes oder des zu bebauenden Grundstücks mit dem Hauptgebäude

nicht hindern. Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festlegt, darf das Ausmaß der mit Nebengebäuden bebauten

Fläche des Bauplatzes oder des zu bebauenden Grundstücks 10 % dessen Gesamt4äche nicht übersteigen und – wenn

die Hauptbebauung Wohnzwecken dient – insgesamt höchstens 100 m² betragen; dies gilt nicht für Garagen für

Stellplätze gemäß § 43.

In Kraft seit 01.07.2013 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bautg_2013/paragraf/43
file:///

	§ 42 Oö. BauTG 2013 § 42
	Oö. BauTG 2013 - Oö. Bautechnikgesetz 2013


